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Die Bürgermeisterin  
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Federführung 
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Telefon  02522 / 72-307 
E-Mail   nadine.steinberg@oelde.de 
 
 
 
   

 Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2024  
   

 
 
 

   Beratungsfolge  Zuständigkeit Termin 

 Rat   Kenntnisnahme 23.10.2023 

 Finanzausschuss und Ausschuss für 
Wirtschaftsförderung  

 Vorberatung 13.11.2023 

 Finanzausschuss und Ausschuss für 
Wirtschaftsförderung  

 Vorberatung 04.12.2023 

 Rat   Entscheidung 18.12.2023 

 
 
   

 Beschlussvorschlag  
   

 
 

Der Rat der Stadt Oelde nimmt den vorliegenden Entwurf der Haushaltssatzung 2024 mit 
ihren Anlagen zur Kenntnis und verweist ihn zur weiteren Beratung an den Finanzausschuss 
und Ausschuss für Wirtschaftsförderung bzw. an die beteiligten Fachausschüsse.  
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 Sachverhalt  
   

 
 

Gemäß § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist 
der vom Kämmerer aufgestellte und von der Bürgermeisterin bestätigte Entwurf der 
Haushaltssatzung mit ihren Anlagen dem Rat zuzuleiten.  
 
Die finanziellen Rahmenbedingungen ermöglichen es nicht, bereits zum jetzigen Zeitpunkt 
einen verabschiedungsfähigen Haushaltsplanentwurf 2024 vorlegen zu können. Trotz einer 
gut gefüllten Ausgleichsrücklage aufgrund der Jahresüberschüsse der vergangenen Jahre 
und einer ebenfalls sehr gut (überplanmäßig) verlaufenden Gewerbesteuerentwicklung im 
laufenden Jahr 2023 stehen Rat und Verwaltung 2024 vor der Herausforderung, die 
Mehraufwendungen von über 11 Mio. € infolge drastischer Preis- und Kostensteigerungen 
insbesondere bei den Energiekosten, den eigenen Sozialaufwendungen, den Kindergarten-
betriebskosten, den Personalaufwendungen sowie Sach- und Dienstleistungsaufwendungen 
und insbesondere der Kreisumlage zu decken. 
 
Der aktuell vorliegende Entwurf stellt Rat und Verwaltung vor die Herausforderung, die 
Weichenstellungen für den Haushalt 2024 gemeinsam zu erarbeiten. Es sind die 
Aufwendungen auf das für die Aufgabenerfüllung Notwendige zu hinterfragen, alle 
Einnahmemöglichkeiten zu prüfen und die zahlreichen, freiwilligen Leistungen zum Wohle 
der Einwohner*innen zu diskutieren. Auch über Leistungsstandards wird zu sprechen sein. 
 
Mit Schreiben vom 29.09.2023 hat der Kreis Warendorf ergänzend zum Eckdatenschreiben 
vom 05.09.2023 bereits angekündigt, sich unmittelbar nach den Herbstferien mit den 
Hauptverwaltungsbeamten über weitere Entlastungen im Hinblick auf die Kreisumlage 2024 
auszutauschen, sodass es auch hierdurch noch zu Verbesserungen für das kommende 
Haushaltsjahr 2024 kommen kann. 
 
Es ist bereit s jetzt erkennbar, dass alle Kommunen – nicht nur im Kreis Warendorf, sondern 
landesweit – vor vergleichbaren Herausforderungen stehen, die eine Haushaltsverabschie-
dung unter den gegenwärtigen rechtlichen Rahmenbedingungen schwerlich möglich machen. 
 
Die Landesregierung NRW plant daher gegenwärtig Änderungen/Erleichterungen bei den 
geltenden gesetzlichen haushaltsrechtlichen Anforderungen. Das Ergebnis dieser Beratungen 
auf Ebene des Landesgesetzgebers wird in Kürze erwartet, sodass bis zur Verabschiedung 
der Haushaltssatzung 2024 im Dezember noch ausreichend Zeit sein dürfte, die sich daraus 
ergebenden Änderungen unter Berücksichtigung der politischen Haushaltsbeschlüsse in den 
Entwurf einarbeiten zu können, so dass dann ein genehmigungsfähiger Haushalt vom Rat 
beschlossen werden kann. 
 
Etliche Kommunen im Kreis Warendorf haben den Termin zur Einbringung der Haushalts-
satzung aus den oben genannten Gründen verschoben, viele bringen den Haushalt erst im 
Dezember ein. 
 
Da die Stadt Oelde nach wie vor keine Schlüsselzuweisungen erhält und alle übrigen 
Eckdaten bekannt sind, wird von einer Verschiebung abgesehen, um möglichst noch eine 
Beschlussfassung im laufenden Jahr 2023 zu realisieren. 
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Insbesondere auch vor dem Hintergrund der aktuell laufenden Software-Umstellung soll nach 
Möglichkeit an diesem Zeitplan festgehalten werden. 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung 2024 mit ihren Anlagen wird in der Sitzung eingebracht. 
 
 
 

 
 
 
 
    Anlage 
 
 
 

Haushaltsplanentwurf 2024 
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